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OBERLANDESGERICHT DUSSELDORF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
20 U 76/01 - Verkuindet am 15. Januar 2002
34 O 16/01 : ‘ G@, Justizangestellte
LG Dusseldorf als Urkundsbeémter der

Geschéftsstelle

In dem Rechtsstreit

Pp-
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hat der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Dusseldorf auf die mundliche
Vertiandlung vom 13. November 2001 durch den Vorsitzenden Richter am Ober-

landesgericht B und die Richter am Oberlandesgericht Dr. SeN und

far Recht erkannt:

Die Berufung der Klagerin gegen das Urteil der 4. Kammer fir Handelssa-

chen des Landgerichts Dusseldorf vom 9. Mai 2001 wird zurtickgewiesen.
Die Kosten dés Berufungsverfahrens tragt die Klagerin.

Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaber d_erDomain ,,duisburg-info.de‘;. Im Text der Startseite fin-
det sich ein Hinweis darauf, dass es sich nicht um die offizielle Seite derStadt

- Duisburg handelt, zu der aber eine Verbindung hergestellt werden kann. Die Be-
klagte, die Stadtplane vertreibt, bietet im Internet Informationen tiber Duisburg an,

~ 2.B. Hotels, Restaurants, Kulturprogramme und Veranstaltungen.

Die Klagerin, die lnhéberin der Domains ,duisburg.de” und ,duisburg-
" information.de® ist, sieht dies als Verletzung ihres Namens an und hat beantragt,
1.

- die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines fur jeden Fall der Zuwi-
derhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,00 DM, er-
satzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshatft bis zu

sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren, zu unterlassen,
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die Bézeichnung ,duisburg-info* als Bestandteil einer Internet-Adresse zu

verwenden, insbesondere in Form der Domain ,duisburg-info.de®,;

2.

~ die Beklagten zu verurteilen, Zug um Zug gegen Erstattung der Registrie-
- rungskosten die Domain _duisburg-info.de” auf sie, die Klagerin. zu Uber-

tragen und in die Umschreibung gegeniiber der DENIC eG einzuwilligen.
Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sie hat gemeint, eine Verwechslungsgefahr mit der Internet-Adresse der Klagerin

bestehe nicht.
Dem ist das Landgericht gefolgt und hat die Klage abgewiesen.

Dagegen wendet sich die Klagerin unter Erganzung und Vertiefung ihres erstin-
~ stanzlichen Vortrages. Sie verweist insbesondere auf die geplante Ausweitung der
elektronischen Verwaltungstitigkeit sowie eine durch die geplante Top-Level-

Domain ,info* hervorgerufene Verwechélungsgefahr und beantragt daher,
unter Abanderung des angefochtenen Urteils
1.

die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines fur jeden Fall der Zuwi-
derhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,00 DM, er-
" satzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten oder Ordnungshaft bis zu

sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren, zu unterlassen,

die Internet-Domain ,duisburg-info.de” zu verwenden;
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2.

die Beklagte zu verurteilen, Zug um Zug gegen Erstattung der Registrie-
rungskosten die Domain ,duisburg-info.de” auf sie, die Klagerin, zu Uber-

tragen und in die Umschreibung gegenuber der DENIC eG einzuwilligen.
Die Beklagte beantragt,
die Berufung zurickzuweisen.

Sie verteidigt das angefochtene Urteil unter Bezugnahme auf ihr erstinstanzliches

Vorbringen.

Wégen der weitéren Einzelheiten des Sach- und Steitstandes wird auf die zu den

Akten gereichten Schriftsdtze der Parteien verwiesen.

Entscheidungsgriinde.:
- Die Berufung ist zulassig, aber unbegrﬂndet.

Zutreffend und mit zutreffender Begriindung (§ 543 Abs. 1 ZPO) hat das Landge-

richt die Klage abgewiesen.

Dabei hat sich das Landgericht mit Recht an dem Grundsatz oriehtiert, dass die

Klagerin im Internet kein Monopol in Anspruch nehmen kann, das sie aufterhalb.
des Internets nicht hat. Dieser Grundsatz muss an den Gegebenheiten des Inter-
nets ausgerichtét werden, insbesondere de‘m berechtigtéq Interesse der Beklag-

ten an einer kurzen, ,griffigen“ Domain.

Die Eintragung der Domain ist keine ,Namensleugnung" im Sinne des § 12 S. 1,
1. Alt. BGB. Selbst wenn die Beklagte die Domain unter Missachtung der Na-
meﬁsrechte der Klagerin hatten registrieren lassen, leugnen sie damit nicht das
R_echt der Klagerin, unter der Bezeichnung ,Duisburg* bzw. ,Stadt Duisburg* auf-
zutreten (vgl. Viefhues NJW 2000, 3239). Dementsprechend hat der Bundesge-

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jufpc.de

richtshof Streitigkeiten tiber eine - angeblich unzulassige - Verwendung von Na-
men 6ffentlicher Kérperschaften nur unter dem Gesichtspunkt der ,Namens-
anmafung” (§ 12 S. 1, 2. Alt. BGB) beurteilt (vgl. BGH NJW 1993, 918 unter

II.LA.2.a) - Universitatsemblem).

Insbesondere hat das Landgericht ziqtreffend entschieden, dass‘der‘KIéger_in auch
nicht ein Anspruch wegen unbefugter Namensanmafiung (§12S.1,2.Alt,, S. 2
BGB) zusteht. Ihm ist dahin zuzustimmen, dass schutzwirdige Interessen der
Klagerin nicht verletzt sind, weil eine Zuordnungsverwirrung weder in engem Sin-
ne noch in weiterem Sinne (vgl. BGH NJW 1993, 918 unter II.LA.2.a) - Universi-
tatsemblem: Palandt/Heinrichs, BGB, 60: Aufl., § 12 Rdn. 20, 22; vgl. auch Fezer,
Markenrecht, 3. Aufl., § 15 MarkenG Rdn. 53 ff.) zu befirchten ist und eine Ver-

| wechslungefahrv(vgl. Palandt/Heinrichs, a.a.0., Rdn. 24, 30) nicht besteht.

Dabei kann offenbleiben, ob bei der Beurteilung dieser Fragen allein auf den Do-
main-Namen oder auch auf den Inhalt der unter der Dorhain gespeicherten Infor-
mationen abzustellen ist. Von Letzterem geht ersichtlich BGH NJW 2001, 3262
unter 11.2. und 5. - mitwohnzentrale.de zur Frage der Irrefiihrungsgefahr bei gene-
rischen Domains aus, weshalb es der Berufung im Hinblick auf den klarstellénden
Hinweis auf der Startseite nichts nitzt, wenvn éie sich abschlieRend auch noch auf
§ 3 UWG stiitzt. Auch bei der Interessenabwagung ware zu bericksichtigen, dass
ein etwaiger Irrtum des Verkehrs tber die Inhaberschaft an einer Domain sofort
durch die Angaben auf der Website (siehe die Pflichtangaben nach der Richtlinie
Uber den elektronischen Geéchéftsvérkehr und dem Teledienstleistungégesetz
sowie dem Mediendienste—Staatsvevrtrag) beseitigt wird, und dass wegen der Nei-
gung zu kurzen schlagkraftigen Domains diese einen Bezug zum Inhaber von
vornherein nur vage vermitteln kénnen, diese Aufgabe vielmehr der Website zu-

fallt.

Selbst wenn man nur auf den Domain-Namen abstellt, geht der Verkehr nicht da-
von aus, dass samtliche einen Stadtenamen enthaltendeDomains von dieser

Stadt oder mit deren Zustimmung gehalten werden.
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. 'Elne solche Annahme mag bei’ Domalns die: ausschlleﬁllch aus der ‘Bezeichnung
- der Stadt oder m|t dem Zusatz Gememde oder Stadt geblldet sind, nahe liegen.
) Bei anderen Zusatzen kommt es aber ‘wie bei der Pr(.lfung der Verwechslungs-

-'gefahr nach §§ 14, 15 MarkenG - darauf an, W|e der Verkehr dle Gesamtbezemh-
‘nung versteht (vgl. Palandt/ Helnrlchs, a.a.0., Rdn. 24). :

Der angeéprbche'ne Verkehr wei8, dass auch Dritte, die einen bestimmten Bezug

zu dem betreffenden Gebiet haben, ein berechtigtes Interesse haben, diesen Be-
Zug nﬂach aufen zum Ausdruck zu bringen. Es ist daher seit jeher leich gewesen,
- Werktitel (insbesondere Zeitungen und Bucher), Geéchéﬂslokale (Etablisse-
.mef?tbez'eichnunge.n)v und Unternehmen nach einem bestimmten Gebiet, mit dem
sie sich beschaftigen oder mit dém sie sich aus anderen Grunden verbunden
fahlen, sowie einem mehr oder minder aussagekréftigen Zusatz zu benennen.
Dies'ist nie als Verletzung des Namens des betreffenden Gebiets - auch wenn
dieses korperschaftllch organisiert sein sollte - angesehen worden . Vielmehr wird
der Name des Gebiets dann, wie das Landgericht zutreffend ausgefuhrt hat, nicht
,namensmagig* (als Identifikation mit der betreffenden Kérperschaft), sondern
bloB als Hinweis auf ein geographisch abgegrenztes G‘evbiet angesehen (als Her-
| kunftsangabe oder Angabe, auf welches Gebiet sich die Dienstleistung bezieht).
Ein Mohopol“ in dem Sinne, dass nur mit ihrer Zustimmung Dritte die Gebietsbe-
.'zelchnung nutzen dirfen, haben Gebletskorperschaﬁen nie besessen. Vielmehr
gehen z.B. die §§ 126 ff. MarkenG davon aus, dass jedes Unternehmen - in zu-

treffender Wesise - auf die Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen hinweisen .

'und dabei den Namen der Orte u.a. nennen darf.

- Aus welchen Grinden dieé den Unternehmen im Internet verwehrt sein soll, ist
nicht ersichtlich. Allein die Tatsache, dass das Angebot der Beklagten kommerziell
aUSQenchtet ist, andert daran nichts. Zwar ist zu berucksuchtlgen dass herkommli-
che Werktitel, Geschaftslokale (Etabllssementbezelchnungen) und Unterneh-
mensbezelchnungen mit einem Bezug auf den Namen eines geographlschen Ge-’
biets mltunter in Verbindung zu weiteren die Herkunft kennzelchnenden Angaben
stehen. Das begrundet aber noch die Verkehrsvorstellung, eine Internetadresse
ohne eine solche weitere kennzeichnende Angabe sei der Korperschatt zuzuord-

nen, in der sich das geographische Gebiet organisiert hat. Der Verkehr rechnet
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_braucht W|rd NIChtjede Domain stellt emen marken-, unternehm
- oder namensmagigen Gebrauch dar vielmehr werden Domai

| we|8 frei vom Anmelder gewéhlt. Auch wird eine derartlg

‘'sehen (zum entsprechenden Problem bei Unternehmensk
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B fVleImehr damit, dass Internetadressen kurzgehaltenslnd und dort auf, weitere die
. ' Herkunft kennzelchnende Angaben aus GrUnden der Pragnanz und Einpragsam-
- keit vemchtet W|rd Aus dem Umstand dass der Stadtename Tell der Domain

‘ W|rd Iasst sich noch mcht schlleBen dass der Stadtenamen namen

smaBig ge-
enskennzeichen-
ns - wie der Verkehr
e Bezugnahme nicht,
wie die Klagenn meint, als _Ausbeutung des Rufs" der Gebletskorperschaﬁ ange-
ennzeichen s. Viefhues

NJW 2000, 3239, 3240), ganz abgesehen von der Frage, ob eine offentlich-

rechtliche Kérperschaft iberhaupt ein transferables Image besitzt.

Dem Verkehr ist bekannt, dass Gebietskérperschaften fir ihren Internet-Auftritt -
soweit dies moglich ist - als Domain ihren Namen, gegebenénfalls erganzt um Zu-
satze wie Gemeinde, Stadt 0.4. nﬁtzen. Dies gilt auch dann, wenn die Gebietskor-
perschaft bereits die Méglichkeiteh eines ,elektronischen Verwaltungsverfahrens”
bietet. Sucht der Internet-Benutzer die ,offizielle* Website der Gebietskorper-
schaft, wird er zunachst dort suchen. Davon ist auch die Klagerin ausgegangen,
da sie die Do‘main ,duisburg.de” nutzt. Von daher geht der Verkehr nicht ohne
Weiteres davon aus, dass ande‘re Domains von der betreffenden Gebietskdrper-

schaft (oder mit deren Zustimmung) gehalten werden. Die Domain ,info-duisburg*

kann ohne Weiteres als ,Informationen Uber Duisburg” gelesen werden. Etwaige

Pers"onen, die dies als ,Informationen der Stadt Duisburg” verstehen, werden

durch einen Blick auf die Website sofort aufgeklart.

Auch die Klagerin stellt nicht in Abrede, dass die Beklagten unter ihrer Domain -

Informationen und Dienstleistungen - wenn auch teilweise ,nur* kommerzieller

Natur - in Bezug auf das Gebiet der Kldgerin anbietet.

Soweit die Klagerin darauf abhe‘bt, die Domain i'n der Hand der Beklagten behin-
dere die Einflhrung eines elektronischen VenNaItungsverfahrens (kauderwelschf
,,E-Governmeht“‘), trifft dies nicht zu. Auch wenn die Kléagerin aus diesem Grunde
mehrere Second-LeveI-Domains bendtigen sollte oder dies zumindestens zweck-
maRig ware, benétigte sie dazu die streitige Domain nicht. Fur Informationszwe-

cke kann sie ,duisburg-information.de* nutzen. Fir allgemeine Zwecke kann sie

anf diichinirAn Aa” ziiriiabnrAifan Efir alalitranicrha \/araralti inAevarfahran ict aina
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mit ,info* gebildete Domain nicht sehr'aussagekréftig und damit wenig geeignet.
Selbst wenn dem Verkehr die Maglichkeit eines ,elektronischen Verwaltungsver-
fahrens* bekannt ist - oder dies als zukiinfitige Entwicklung bereits jetzt unter dem
Gesichtspunkt eines naheliegenden ,Freihaltebedtrfnisses” zugunsten der Klége-
fin berticksichtigen wiirde -, wirde er die Klagerin nicht unter der streitigen Dof

main suchen.

Auch die Einfﬁhrung der Top-Level-Domain ,info" fahrt nicht zu einer Verwechs-
lungsgefahr. Jeder Internet-Benutzer kennt den Unterschied zwischen einer Top-
'Level-Domain und einer Se;:ohd-LeveI-Domain. Hinzu kommt, dass wegen der
technischen Eigenheiten des Internets die Nutzer besonders auf Unterschiede in

- den Domains achten, weil bei einer Fehleingabe die gesuchte Website nicht ge-

funden wird.

Der Antrag zu 2. begegnet bereits Bestimmtheitsbedenken, § 253 Abs. 2 Nr. 2
ZPO. Im Hinblick auf §§ 894 Abs. 1 S. 2, 726 Abs. 2 ZPO mUss auch die von der
Klagerin Zug-um-Zug zu erbringende Gegenleistung bestimmt sein (vgl. OLG
Dusseldorf NJW-RR 1998, 1549). Die Hbhe der zu erstattenden Registrierungs- .
kosten wird nicht angegeben, ganz abgesehen davon, dass nicht ganz klar ist,
welche Registriefungskosten die Klégerin erstatten wiil, die Kosten der Erstregist-
rierung der Domain oder die der ,Umschreibung” bei der DENIC. Sollte die Klage-
~rin nicht in der Lage sein, die Hohe der Kosten mitzuteilen, kann sie nur auf Fest-
stellung der Pflicht der Beklagten zur Ubertragung Zug um Zug gegen Erstattung

der naher zu benennden Kosten klagen.

Eine - wie auch immer geartetete - Klage wére im tbrigen bereits aus den oben
genannten Griinden unbegriindet. Auf die Frage, ob im Falle einer Namensverlet-
zung die Beklagte auch die zu einer Ubertragung auf die Klagerin notwendigen
Handlungen schuldet (gegen einen derartigen Anspruch. Viefhues NJW 2000,
3239, 3242; so jetzt auch BGH Urteil vom 22.11.2001 - | ZR 137/99 - shell.de),

"kommt es daher nicht an.

Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 97 Abs. 1, 708 Nr. 10, 713 ZPO.
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Die Beschwer der Klagerin tbersteigt 60.000,00 DM nicht. Griinde fur die Zulas-
sung der Revision sind nicht ersichtlich, § 546 Abs. 1 S. 2 ZPO. Die WUrdlgung

der Verkehrsvorstellungen im Hinblick auf eine bestimmte Domain.ist eine Ein-

zelfallentscheidung.

Berufungsstreitwert: 20.000,00 DM

B . om0 Wl

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

‘ _ Internet-Zeitschrift fiir Rechtsinformatik.und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

OBERLANDESGERICHT DUSSELDORF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
20 U 76/01 - Verkuindet am 15. Januar 2002
34 O 16/01 : ‘ G@, Justizangestellte
LG Dusseldorf als Urkundsbeémter der

Geschéftsstelle

In dem Rechtsstreit

Pp-

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift far Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

hat der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Dusseldorf auf die mundliche
Vertiandlung vom 13. November 2001 durch den Vorsitzenden Richter am Ober-

landesgericht B und die Richter am Oberlandesgericht Dr. SeN und

far Recht erkannt:

Die Berufung der Klagerin gegen das Urteil der 4. Kammer fir Handelssa-

chen des Landgerichts Dusseldorf vom 9. Mai 2001 wird zurtickgewiesen.
Die Kosten dés Berufungsverfahrens tragt die Klagerin.

Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaber d_erDomain ,,duisburg-info.de‘;. Im Text der Startseite fin-
det sich ein Hinweis darauf, dass es sich nicht um die offizielle Seite derStadt

- Duisburg handelt, zu der aber eine Verbindung hergestellt werden kann. Die Be-
klagte, die Stadtplane vertreibt, bietet im Internet Informationen tiber Duisburg an,

~ 2.B. Hotels, Restaurants, Kulturprogramme und Veranstaltungen.

Die Klagerin, die lnhéberin der Domains ,duisburg.de” und ,duisburg-
" information.de® ist, sieht dies als Verletzung ihres Namens an und hat beantragt,
1.

- die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines fur jeden Fall der Zuwi-
derhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,00 DM, er-
satzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshatft bis zu

sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren, zu unterlassen,

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

_Internet-Zeitschrift fur Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://iwww.jurpc.de

3

die Bézeichnung ,duisburg-info* als Bestandteil einer Internet-Adresse zu

verwenden, insbesondere in Form der Domain ,duisburg-info.de®,;

2.

~ die Beklagten zu verurteilen, Zug um Zug gegen Erstattung der Registrie-
- rungskosten die Domain _duisburg-info.de” auf sie, die Klagerin. zu Uber-

tragen und in die Umschreibung gegeniiber der DENIC eG einzuwilligen.
Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sie hat gemeint, eine Verwechslungsgefahr mit der Internet-Adresse der Klagerin

bestehe nicht.
Dem ist das Landgericht gefolgt und hat die Klage abgewiesen.

Dagegen wendet sich die Klagerin unter Erganzung und Vertiefung ihres erstin-
~ stanzlichen Vortrages. Sie verweist insbesondere auf die geplante Ausweitung der
elektronischen Verwaltungstitigkeit sowie eine durch die geplante Top-Level-

Domain ,info* hervorgerufene Verwechélungsgefahr und beantragt daher,
unter Abanderung des angefochtenen Urteils
1.

die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines fur jeden Fall der Zuwi-
derhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,00 DM, er-
" satzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten oder Ordnungshaft bis zu

sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren, zu unterlassen,

die Internet-Domain ,duisburg-info.de” zu verwenden;
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2.

die Beklagte zu verurteilen, Zug um Zug gegen Erstattung der Registrie-
rungskosten die Domain ,duisburg-info.de” auf sie, die Klagerin, zu Uber-

tragen und in die Umschreibung gegenuber der DENIC eG einzuwilligen.
Die Beklagte beantragt,
die Berufung zurickzuweisen.

Sie verteidigt das angefochtene Urteil unter Bezugnahme auf ihr erstinstanzliches

Vorbringen.

Wégen der weitéren Einzelheiten des Sach- und Steitstandes wird auf die zu den

Akten gereichten Schriftsdtze der Parteien verwiesen.

Entscheidungsgriinde.:
- Die Berufung ist zulassig, aber unbegrﬂndet.

Zutreffend und mit zutreffender Begriindung (§ 543 Abs. 1 ZPO) hat das Landge-

richt die Klage abgewiesen.

Dabei hat sich das Landgericht mit Recht an dem Grundsatz oriehtiert, dass die

Klagerin im Internet kein Monopol in Anspruch nehmen kann, das sie aufterhalb.
des Internets nicht hat. Dieser Grundsatz muss an den Gegebenheiten des Inter-
nets ausgerichtét werden, insbesondere de‘m berechtigtéq Interesse der Beklag-

ten an einer kurzen, ,griffigen“ Domain.

Die Eintragung der Domain ist keine ,Namensleugnung" im Sinne des § 12 S. 1,
1. Alt. BGB. Selbst wenn die Beklagte die Domain unter Missachtung der Na-
meﬁsrechte der Klagerin hatten registrieren lassen, leugnen sie damit nicht das
R_echt der Klagerin, unter der Bezeichnung ,Duisburg* bzw. ,Stadt Duisburg* auf-
zutreten (vgl. Viefhues NJW 2000, 3239). Dementsprechend hat der Bundesge-
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richtshof Streitigkeiten tiber eine - angeblich unzulassige - Verwendung von Na-
men 6ffentlicher Kérperschaften nur unter dem Gesichtspunkt der ,Namens-
anmafung” (§ 12 S. 1, 2. Alt. BGB) beurteilt (vgl. BGH NJW 1993, 918 unter

II.LA.2.a) - Universitatsemblem).

Insbesondere hat das Landgericht ziqtreffend entschieden, dass‘der‘KIéger_in auch
nicht ein Anspruch wegen unbefugter Namensanmafiung (§12S.1,2.Alt,, S. 2
BGB) zusteht. Ihm ist dahin zuzustimmen, dass schutzwirdige Interessen der
Klagerin nicht verletzt sind, weil eine Zuordnungsverwirrung weder in engem Sin-
ne noch in weiterem Sinne (vgl. BGH NJW 1993, 918 unter II.LA.2.a) - Universi-
tatsemblem: Palandt/Heinrichs, BGB, 60: Aufl., § 12 Rdn. 20, 22; vgl. auch Fezer,
Markenrecht, 3. Aufl., § 15 MarkenG Rdn. 53 ff.) zu befirchten ist und eine Ver-

| wechslungefahrv(vgl. Palandt/Heinrichs, a.a.0., Rdn. 24, 30) nicht besteht.

Dabei kann offenbleiben, ob bei der Beurteilung dieser Fragen allein auf den Do-
main-Namen oder auch auf den Inhalt der unter der Dorhain gespeicherten Infor-
mationen abzustellen ist. Von Letzterem geht ersichtlich BGH NJW 2001, 3262
unter 11.2. und 5. - mitwohnzentrale.de zur Frage der Irrefiihrungsgefahr bei gene-
rischen Domains aus, weshalb es der Berufung im Hinblick auf den klarstellénden
Hinweis auf der Startseite nichts nitzt, wenvn éie sich abschlieRend auch noch auf
§ 3 UWG stiitzt. Auch bei der Interessenabwagung ware zu bericksichtigen, dass
ein etwaiger Irrtum des Verkehrs tber die Inhaberschaft an einer Domain sofort
durch die Angaben auf der Website (siehe die Pflichtangaben nach der Richtlinie
Uber den elektronischen Geéchéftsvérkehr und dem Teledienstleistungégesetz
sowie dem Mediendienste—Staatsvevrtrag) beseitigt wird, und dass wegen der Nei-
gung zu kurzen schlagkraftigen Domains diese einen Bezug zum Inhaber von
vornherein nur vage vermitteln kénnen, diese Aufgabe vielmehr der Website zu-

fallt.

Selbst wenn man nur auf den Domain-Namen abstellt, geht der Verkehr nicht da-
von aus, dass samtliche einen Stadtenamen enthaltendeDomains von dieser

Stadt oder mit deren Zustimmung gehalten werden.
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’

. 'Elne solche Annahme mag bei’ Domalns die: ausschlleﬁllch aus der ‘Bezeichnung
- der Stadt oder m|t dem Zusatz Gememde oder Stadt geblldet sind, nahe liegen.
) Bei anderen Zusatzen kommt es aber ‘wie bei der Pr(.lfung der Verwechslungs-

-'gefahr nach §§ 14, 15 MarkenG - darauf an, W|e der Verkehr dle Gesamtbezemh-
‘nung versteht (vgl. Palandt/ Helnrlchs, a.a.0., Rdn. 24). :

Der angeéprbche'ne Verkehr wei8, dass auch Dritte, die einen bestimmten Bezug

zu dem betreffenden Gebiet haben, ein berechtigtes Interesse haben, diesen Be-
Zug nﬂach aufen zum Ausdruck zu bringen. Es ist daher seit jeher leich gewesen,
- Werktitel (insbesondere Zeitungen und Bucher), Geéchéﬂslokale (Etablisse-
.mef?tbez'eichnunge.n)v und Unternehmen nach einem bestimmten Gebiet, mit dem
sie sich beschaftigen oder mit dém sie sich aus anderen Grunden verbunden
fahlen, sowie einem mehr oder minder aussagekréftigen Zusatz zu benennen.
Dies'ist nie als Verletzung des Namens des betreffenden Gebiets - auch wenn
dieses korperschaftllch organisiert sein sollte - angesehen worden . Vielmehr wird
der Name des Gebiets dann, wie das Landgericht zutreffend ausgefuhrt hat, nicht
,namensmagig* (als Identifikation mit der betreffenden Kérperschaft), sondern
bloB als Hinweis auf ein geographisch abgegrenztes G‘evbiet angesehen (als Her-
| kunftsangabe oder Angabe, auf welches Gebiet sich die Dienstleistung bezieht).
Ein Mohopol“ in dem Sinne, dass nur mit ihrer Zustimmung Dritte die Gebietsbe-
.'zelchnung nutzen dirfen, haben Gebletskorperschaﬁen nie besessen. Vielmehr
gehen z.B. die §§ 126 ff. MarkenG davon aus, dass jedes Unternehmen - in zu-

treffender Wesise - auf die Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen hinweisen .

'und dabei den Namen der Orte u.a. nennen darf.

- Aus welchen Grinden dieé den Unternehmen im Internet verwehrt sein soll, ist
nicht ersichtlich. Allein die Tatsache, dass das Angebot der Beklagten kommerziell
aUSQenchtet ist, andert daran nichts. Zwar ist zu berucksuchtlgen dass herkommli-
che Werktitel, Geschaftslokale (Etabllssementbezelchnungen) und Unterneh-
mensbezelchnungen mit einem Bezug auf den Namen eines geographlschen Ge-’
biets mltunter in Verbindung zu weiteren die Herkunft kennzelchnenden Angaben
stehen. Das begrundet aber noch die Verkehrsvorstellung, eine Internetadresse
ohne eine solche weitere kennzeichnende Angabe sei der Korperschatt zuzuord-

nen, in der sich das geographische Gebiet organisiert hat. Der Verkehr rechnet

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

I

_braucht W|rd NIChtjede Domain stellt emen marken-, unternehm
- oder namensmagigen Gebrauch dar vielmehr werden Domai

| we|8 frei vom Anmelder gewéhlt. Auch wird eine derartlg

‘'sehen (zum entsprechenden Problem bei Unternehmensk
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B fVleImehr damit, dass Internetadressen kurzgehaltenslnd und dort auf, weitere die
. ' Herkunft kennzelchnende Angaben aus GrUnden der Pragnanz und Einpragsam-
- keit vemchtet W|rd Aus dem Umstand dass der Stadtename Tell der Domain

‘ W|rd Iasst sich noch mcht schlleBen dass der Stadtenamen namen

smaBig ge-
enskennzeichen-
ns - wie der Verkehr
e Bezugnahme nicht,
wie die Klagenn meint, als _Ausbeutung des Rufs" der Gebletskorperschaﬁ ange-
ennzeichen s. Viefhues

NJW 2000, 3239, 3240), ganz abgesehen von der Frage, ob eine offentlich-

rechtliche Kérperschaft iberhaupt ein transferables Image besitzt.

Dem Verkehr ist bekannt, dass Gebietskérperschaften fir ihren Internet-Auftritt -
soweit dies moglich ist - als Domain ihren Namen, gegebenénfalls erganzt um Zu-
satze wie Gemeinde, Stadt 0.4. nﬁtzen. Dies gilt auch dann, wenn die Gebietskor-
perschaft bereits die Méglichkeiteh eines ,elektronischen Verwaltungsverfahrens”
bietet. Sucht der Internet-Benutzer die ,offizielle* Website der Gebietskorper-
schaft, wird er zunachst dort suchen. Davon ist auch die Klagerin ausgegangen,
da sie die Do‘main ,duisburg.de” nutzt. Von daher geht der Verkehr nicht ohne
Weiteres davon aus, dass ande‘re Domains von der betreffenden Gebietskdrper-

schaft (oder mit deren Zustimmung) gehalten werden. Die Domain ,info-duisburg*

kann ohne Weiteres als ,Informationen Uber Duisburg” gelesen werden. Etwaige

Pers"onen, die dies als ,Informationen der Stadt Duisburg” verstehen, werden

durch einen Blick auf die Website sofort aufgeklart.

Auch die Klagerin stellt nicht in Abrede, dass die Beklagten unter ihrer Domain -

Informationen und Dienstleistungen - wenn auch teilweise ,nur* kommerzieller

Natur - in Bezug auf das Gebiet der Kldgerin anbietet.

Soweit die Klagerin darauf abhe‘bt, die Domain i'n der Hand der Beklagten behin-
dere die Einflhrung eines elektronischen VenNaItungsverfahrens (kauderwelschf
,,E-Governmeht“‘), trifft dies nicht zu. Auch wenn die Kléagerin aus diesem Grunde
mehrere Second-LeveI-Domains bendtigen sollte oder dies zumindestens zweck-
maRig ware, benétigte sie dazu die streitige Domain nicht. Fur Informationszwe-

cke kann sie ,duisburg-information.de* nutzen. Fir allgemeine Zwecke kann sie

anf diichinirAn Aa” ziiriiabnrAifan Efir alalitranicrha \/araralti inAevarfahran ict aina
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mit ,info* gebildete Domain nicht sehr'aussagekréftig und damit wenig geeignet.
Selbst wenn dem Verkehr die Maglichkeit eines ,elektronischen Verwaltungsver-
fahrens* bekannt ist - oder dies als zukiinfitige Entwicklung bereits jetzt unter dem
Gesichtspunkt eines naheliegenden ,Freihaltebedtrfnisses” zugunsten der Klége-
fin berticksichtigen wiirde -, wirde er die Klagerin nicht unter der streitigen Dof

main suchen.

Auch die Einfﬁhrung der Top-Level-Domain ,info" fahrt nicht zu einer Verwechs-
lungsgefahr. Jeder Internet-Benutzer kennt den Unterschied zwischen einer Top-
'Level-Domain und einer Se;:ohd-LeveI-Domain. Hinzu kommt, dass wegen der
technischen Eigenheiten des Internets die Nutzer besonders auf Unterschiede in

- den Domains achten, weil bei einer Fehleingabe die gesuchte Website nicht ge-

funden wird.

Der Antrag zu 2. begegnet bereits Bestimmtheitsbedenken, § 253 Abs. 2 Nr. 2
ZPO. Im Hinblick auf §§ 894 Abs. 1 S. 2, 726 Abs. 2 ZPO mUss auch die von der
Klagerin Zug-um-Zug zu erbringende Gegenleistung bestimmt sein (vgl. OLG
Dusseldorf NJW-RR 1998, 1549). Die Hbhe der zu erstattenden Registrierungs- .
kosten wird nicht angegeben, ganz abgesehen davon, dass nicht ganz klar ist,
welche Registriefungskosten die Klégerin erstatten wiil, die Kosten der Erstregist-
rierung der Domain oder die der ,Umschreibung” bei der DENIC. Sollte die Klage-
~rin nicht in der Lage sein, die Hohe der Kosten mitzuteilen, kann sie nur auf Fest-
stellung der Pflicht der Beklagten zur Ubertragung Zug um Zug gegen Erstattung

der naher zu benennden Kosten klagen.

Eine - wie auch immer geartetete - Klage wére im tbrigen bereits aus den oben
genannten Griinden unbegriindet. Auf die Frage, ob im Falle einer Namensverlet-
zung die Beklagte auch die zu einer Ubertragung auf die Klagerin notwendigen
Handlungen schuldet (gegen einen derartigen Anspruch. Viefhues NJW 2000,
3239, 3242; so jetzt auch BGH Urteil vom 22.11.2001 - | ZR 137/99 - shell.de),

"kommt es daher nicht an.

Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 97 Abs. 1, 708 Nr. 10, 713 ZPO.
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Die Beschwer der Klagerin tbersteigt 60.000,00 DM nicht. Griinde fur die Zulas-
sung der Revision sind nicht ersichtlich, § 546 Abs. 1 S. 2 ZPO. Die WUrdlgung

der Verkehrsvorstellungen im Hinblick auf eine bestimmte Domain.ist eine Ein-

zelfallentscheidung.

Berufungsstreitwert: 20.000,00 DM

B . om0 Wl
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OBERLANDESGERICHT DUSSELDORF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
20 U 76/01 - Verkuindet am 15. Januar 2002
34 O 16/01 : ‘ G@, Justizangestellte
LG Dusseldorf als Urkundsbeémter der

Geschéftsstelle

In dem Rechtsstreit

Pp-
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hat der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Dusseldorf auf die mundliche
Vertiandlung vom 13. November 2001 durch den Vorsitzenden Richter am Ober-

landesgericht B und die Richter am Oberlandesgericht Dr. SeN und

far Recht erkannt:

Die Berufung der Klagerin gegen das Urteil der 4. Kammer fir Handelssa-

chen des Landgerichts Dusseldorf vom 9. Mai 2001 wird zurtickgewiesen.
Die Kosten dés Berufungsverfahrens tragt die Klagerin.

Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaber d_erDomain ,,duisburg-info.de‘;. Im Text der Startseite fin-
det sich ein Hinweis darauf, dass es sich nicht um die offizielle Seite derStadt

- Duisburg handelt, zu der aber eine Verbindung hergestellt werden kann. Die Be-
klagte, die Stadtplane vertreibt, bietet im Internet Informationen tiber Duisburg an,

~ 2.B. Hotels, Restaurants, Kulturprogramme und Veranstaltungen.

Die Klagerin, die lnhéberin der Domains ,duisburg.de” und ,duisburg-
" information.de® ist, sieht dies als Verletzung ihres Namens an und hat beantragt,
1.

- die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines fur jeden Fall der Zuwi-
derhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,00 DM, er-
satzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshatft bis zu

sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren, zu unterlassen,
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die Bézeichnung ,duisburg-info* als Bestandteil einer Internet-Adresse zu

verwenden, insbesondere in Form der Domain ,duisburg-info.de®,;

2.

~ die Beklagten zu verurteilen, Zug um Zug gegen Erstattung der Registrie-
- rungskosten die Domain _duisburg-info.de” auf sie, die Klagerin. zu Uber-

tragen und in die Umschreibung gegeniiber der DENIC eG einzuwilligen.
Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sie hat gemeint, eine Verwechslungsgefahr mit der Internet-Adresse der Klagerin

bestehe nicht.
Dem ist das Landgericht gefolgt und hat die Klage abgewiesen.

Dagegen wendet sich die Klagerin unter Erganzung und Vertiefung ihres erstin-
~ stanzlichen Vortrages. Sie verweist insbesondere auf die geplante Ausweitung der
elektronischen Verwaltungstitigkeit sowie eine durch die geplante Top-Level-

Domain ,info* hervorgerufene Verwechélungsgefahr und beantragt daher,
unter Abanderung des angefochtenen Urteils
1.

die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines fur jeden Fall der Zuwi-
derhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,00 DM, er-
" satzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten oder Ordnungshaft bis zu

sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren, zu unterlassen,

die Internet-Domain ,duisburg-info.de” zu verwenden;
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2.

die Beklagte zu verurteilen, Zug um Zug gegen Erstattung der Registrie-
rungskosten die Domain ,duisburg-info.de” auf sie, die Klagerin, zu Uber-

tragen und in die Umschreibung gegenuber der DENIC eG einzuwilligen.
Die Beklagte beantragt,
die Berufung zurickzuweisen.

Sie verteidigt das angefochtene Urteil unter Bezugnahme auf ihr erstinstanzliches

Vorbringen.

Wégen der weitéren Einzelheiten des Sach- und Steitstandes wird auf die zu den

Akten gereichten Schriftsdtze der Parteien verwiesen.

Entscheidungsgriinde.:
- Die Berufung ist zulassig, aber unbegrﬂndet.

Zutreffend und mit zutreffender Begriindung (§ 543 Abs. 1 ZPO) hat das Landge-

richt die Klage abgewiesen.

Dabei hat sich das Landgericht mit Recht an dem Grundsatz oriehtiert, dass die

Klagerin im Internet kein Monopol in Anspruch nehmen kann, das sie aufterhalb.
des Internets nicht hat. Dieser Grundsatz muss an den Gegebenheiten des Inter-
nets ausgerichtét werden, insbesondere de‘m berechtigtéq Interesse der Beklag-

ten an einer kurzen, ,griffigen“ Domain.

Die Eintragung der Domain ist keine ,Namensleugnung" im Sinne des § 12 S. 1,
1. Alt. BGB. Selbst wenn die Beklagte die Domain unter Missachtung der Na-
meﬁsrechte der Klagerin hatten registrieren lassen, leugnen sie damit nicht das
R_echt der Klagerin, unter der Bezeichnung ,Duisburg* bzw. ,Stadt Duisburg* auf-
zutreten (vgl. Viefhues NJW 2000, 3239). Dementsprechend hat der Bundesge-
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richtshof Streitigkeiten tiber eine - angeblich unzulassige - Verwendung von Na-
men 6ffentlicher Kérperschaften nur unter dem Gesichtspunkt der ,Namens-
anmafung” (§ 12 S. 1, 2. Alt. BGB) beurteilt (vgl. BGH NJW 1993, 918 unter

II.LA.2.a) - Universitatsemblem).

Insbesondere hat das Landgericht ziqtreffend entschieden, dass‘der‘KIéger_in auch
nicht ein Anspruch wegen unbefugter Namensanmafiung (§12S.1,2.Alt,, S. 2
BGB) zusteht. Ihm ist dahin zuzustimmen, dass schutzwirdige Interessen der
Klagerin nicht verletzt sind, weil eine Zuordnungsverwirrung weder in engem Sin-
ne noch in weiterem Sinne (vgl. BGH NJW 1993, 918 unter II.LA.2.a) - Universi-
tatsemblem: Palandt/Heinrichs, BGB, 60: Aufl., § 12 Rdn. 20, 22; vgl. auch Fezer,
Markenrecht, 3. Aufl., § 15 MarkenG Rdn. 53 ff.) zu befirchten ist und eine Ver-

| wechslungefahrv(vgl. Palandt/Heinrichs, a.a.0., Rdn. 24, 30) nicht besteht.

Dabei kann offenbleiben, ob bei der Beurteilung dieser Fragen allein auf den Do-
main-Namen oder auch auf den Inhalt der unter der Dorhain gespeicherten Infor-
mationen abzustellen ist. Von Letzterem geht ersichtlich BGH NJW 2001, 3262
unter 11.2. und 5. - mitwohnzentrale.de zur Frage der Irrefiihrungsgefahr bei gene-
rischen Domains aus, weshalb es der Berufung im Hinblick auf den klarstellénden
Hinweis auf der Startseite nichts nitzt, wenvn éie sich abschlieRend auch noch auf
§ 3 UWG stiitzt. Auch bei der Interessenabwagung ware zu bericksichtigen, dass
ein etwaiger Irrtum des Verkehrs tber die Inhaberschaft an einer Domain sofort
durch die Angaben auf der Website (siehe die Pflichtangaben nach der Richtlinie
Uber den elektronischen Geéchéftsvérkehr und dem Teledienstleistungégesetz
sowie dem Mediendienste—Staatsvevrtrag) beseitigt wird, und dass wegen der Nei-
gung zu kurzen schlagkraftigen Domains diese einen Bezug zum Inhaber von
vornherein nur vage vermitteln kénnen, diese Aufgabe vielmehr der Website zu-

fallt.

Selbst wenn man nur auf den Domain-Namen abstellt, geht der Verkehr nicht da-
von aus, dass samtliche einen Stadtenamen enthaltendeDomains von dieser

Stadt oder mit deren Zustimmung gehalten werden.
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. 'Elne solche Annahme mag bei’ Domalns die: ausschlleﬁllch aus der ‘Bezeichnung
- der Stadt oder m|t dem Zusatz Gememde oder Stadt geblldet sind, nahe liegen.
) Bei anderen Zusatzen kommt es aber ‘wie bei der Pr(.lfung der Verwechslungs-

-'gefahr nach §§ 14, 15 MarkenG - darauf an, W|e der Verkehr dle Gesamtbezemh-
‘nung versteht (vgl. Palandt/ Helnrlchs, a.a.0., Rdn. 24). :

Der angeéprbche'ne Verkehr wei8, dass auch Dritte, die einen bestimmten Bezug

zu dem betreffenden Gebiet haben, ein berechtigtes Interesse haben, diesen Be-
Zug nﬂach aufen zum Ausdruck zu bringen. Es ist daher seit jeher leich gewesen,
- Werktitel (insbesondere Zeitungen und Bucher), Geéchéﬂslokale (Etablisse-
.mef?tbez'eichnunge.n)v und Unternehmen nach einem bestimmten Gebiet, mit dem
sie sich beschaftigen oder mit dém sie sich aus anderen Grunden verbunden
fahlen, sowie einem mehr oder minder aussagekréftigen Zusatz zu benennen.
Dies'ist nie als Verletzung des Namens des betreffenden Gebiets - auch wenn
dieses korperschaftllch organisiert sein sollte - angesehen worden . Vielmehr wird
der Name des Gebiets dann, wie das Landgericht zutreffend ausgefuhrt hat, nicht
,namensmagig* (als Identifikation mit der betreffenden Kérperschaft), sondern
bloB als Hinweis auf ein geographisch abgegrenztes G‘evbiet angesehen (als Her-
| kunftsangabe oder Angabe, auf welches Gebiet sich die Dienstleistung bezieht).
Ein Mohopol“ in dem Sinne, dass nur mit ihrer Zustimmung Dritte die Gebietsbe-
.'zelchnung nutzen dirfen, haben Gebletskorperschaﬁen nie besessen. Vielmehr
gehen z.B. die §§ 126 ff. MarkenG davon aus, dass jedes Unternehmen - in zu-

treffender Wesise - auf die Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen hinweisen .

'und dabei den Namen der Orte u.a. nennen darf.

- Aus welchen Grinden dieé den Unternehmen im Internet verwehrt sein soll, ist
nicht ersichtlich. Allein die Tatsache, dass das Angebot der Beklagten kommerziell
aUSQenchtet ist, andert daran nichts. Zwar ist zu berucksuchtlgen dass herkommli-
che Werktitel, Geschaftslokale (Etabllssementbezelchnungen) und Unterneh-
mensbezelchnungen mit einem Bezug auf den Namen eines geographlschen Ge-’
biets mltunter in Verbindung zu weiteren die Herkunft kennzelchnenden Angaben
stehen. Das begrundet aber noch die Verkehrsvorstellung, eine Internetadresse
ohne eine solche weitere kennzeichnende Angabe sei der Korperschatt zuzuord-

nen, in der sich das geographische Gebiet organisiert hat. Der Verkehr rechnet
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_braucht W|rd NIChtjede Domain stellt emen marken-, unternehm
- oder namensmagigen Gebrauch dar vielmehr werden Domai

| we|8 frei vom Anmelder gewéhlt. Auch wird eine derartlg

‘'sehen (zum entsprechenden Problem bei Unternehmensk
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B fVleImehr damit, dass Internetadressen kurzgehaltenslnd und dort auf, weitere die
. ' Herkunft kennzelchnende Angaben aus GrUnden der Pragnanz und Einpragsam-
- keit vemchtet W|rd Aus dem Umstand dass der Stadtename Tell der Domain

‘ W|rd Iasst sich noch mcht schlleBen dass der Stadtenamen namen

smaBig ge-
enskennzeichen-
ns - wie der Verkehr
e Bezugnahme nicht,
wie die Klagenn meint, als _Ausbeutung des Rufs" der Gebletskorperschaﬁ ange-
ennzeichen s. Viefhues

NJW 2000, 3239, 3240), ganz abgesehen von der Frage, ob eine offentlich-

rechtliche Kérperschaft iberhaupt ein transferables Image besitzt.

Dem Verkehr ist bekannt, dass Gebietskérperschaften fir ihren Internet-Auftritt -
soweit dies moglich ist - als Domain ihren Namen, gegebenénfalls erganzt um Zu-
satze wie Gemeinde, Stadt 0.4. nﬁtzen. Dies gilt auch dann, wenn die Gebietskor-
perschaft bereits die Méglichkeiteh eines ,elektronischen Verwaltungsverfahrens”
bietet. Sucht der Internet-Benutzer die ,offizielle* Website der Gebietskorper-
schaft, wird er zunachst dort suchen. Davon ist auch die Klagerin ausgegangen,
da sie die Do‘main ,duisburg.de” nutzt. Von daher geht der Verkehr nicht ohne
Weiteres davon aus, dass ande‘re Domains von der betreffenden Gebietskdrper-

schaft (oder mit deren Zustimmung) gehalten werden. Die Domain ,info-duisburg*

kann ohne Weiteres als ,Informationen Uber Duisburg” gelesen werden. Etwaige

Pers"onen, die dies als ,Informationen der Stadt Duisburg” verstehen, werden

durch einen Blick auf die Website sofort aufgeklart.

Auch die Klagerin stellt nicht in Abrede, dass die Beklagten unter ihrer Domain -

Informationen und Dienstleistungen - wenn auch teilweise ,nur* kommerzieller

Natur - in Bezug auf das Gebiet der Kldgerin anbietet.

Soweit die Klagerin darauf abhe‘bt, die Domain i'n der Hand der Beklagten behin-
dere die Einflhrung eines elektronischen VenNaItungsverfahrens (kauderwelschf
,,E-Governmeht“‘), trifft dies nicht zu. Auch wenn die Kléagerin aus diesem Grunde
mehrere Second-LeveI-Domains bendtigen sollte oder dies zumindestens zweck-
maRig ware, benétigte sie dazu die streitige Domain nicht. Fur Informationszwe-

cke kann sie ,duisburg-information.de* nutzen. Fir allgemeine Zwecke kann sie

anf diichinirAn Aa” ziiriiabnrAifan Efir alalitranicrha \/araralti inAevarfahran ict aina
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mit ,info* gebildete Domain nicht sehr'aussagekréftig und damit wenig geeignet.
Selbst wenn dem Verkehr die Maglichkeit eines ,elektronischen Verwaltungsver-
fahrens* bekannt ist - oder dies als zukiinfitige Entwicklung bereits jetzt unter dem
Gesichtspunkt eines naheliegenden ,Freihaltebedtrfnisses” zugunsten der Klége-
fin berticksichtigen wiirde -, wirde er die Klagerin nicht unter der streitigen Dof

main suchen.

Auch die Einfﬁhrung der Top-Level-Domain ,info" fahrt nicht zu einer Verwechs-
lungsgefahr. Jeder Internet-Benutzer kennt den Unterschied zwischen einer Top-
'Level-Domain und einer Se;:ohd-LeveI-Domain. Hinzu kommt, dass wegen der
technischen Eigenheiten des Internets die Nutzer besonders auf Unterschiede in

- den Domains achten, weil bei einer Fehleingabe die gesuchte Website nicht ge-

funden wird.

Der Antrag zu 2. begegnet bereits Bestimmtheitsbedenken, § 253 Abs. 2 Nr. 2
ZPO. Im Hinblick auf §§ 894 Abs. 1 S. 2, 726 Abs. 2 ZPO mUss auch die von der
Klagerin Zug-um-Zug zu erbringende Gegenleistung bestimmt sein (vgl. OLG
Dusseldorf NJW-RR 1998, 1549). Die Hbhe der zu erstattenden Registrierungs- .
kosten wird nicht angegeben, ganz abgesehen davon, dass nicht ganz klar ist,
welche Registriefungskosten die Klégerin erstatten wiil, die Kosten der Erstregist-
rierung der Domain oder die der ,Umschreibung” bei der DENIC. Sollte die Klage-
~rin nicht in der Lage sein, die Hohe der Kosten mitzuteilen, kann sie nur auf Fest-
stellung der Pflicht der Beklagten zur Ubertragung Zug um Zug gegen Erstattung

der naher zu benennden Kosten klagen.

Eine - wie auch immer geartetete - Klage wére im tbrigen bereits aus den oben
genannten Griinden unbegriindet. Auf die Frage, ob im Falle einer Namensverlet-
zung die Beklagte auch die zu einer Ubertragung auf die Klagerin notwendigen
Handlungen schuldet (gegen einen derartigen Anspruch. Viefhues NJW 2000,
3239, 3242; so jetzt auch BGH Urteil vom 22.11.2001 - | ZR 137/99 - shell.de),

"kommt es daher nicht an.

Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 97 Abs. 1, 708 Nr. 10, 713 ZPO.
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Die Beschwer der Klagerin tbersteigt 60.000,00 DM nicht. Griinde fur die Zulas-
sung der Revision sind nicht ersichtlich, § 546 Abs. 1 S. 2 ZPO. Die WUrdlgung

der Verkehrsvorstellungen im Hinblick auf eine bestimmte Domain.ist eine Ein-

zelfallentscheidung.

Berufungsstreitwert: 20.000,00 DM

B . om0 Wl
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OBERLANDESGERICHT DUSSELDORF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
20 U 76/01 - Verkuindet am 15. Januar 2002
34 O 16/01 : ‘ G@, Justizangestellte
LG Dusseldorf als Urkundsbeémter der

Geschéftsstelle

In dem Rechtsstreit

Pp-
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hat der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Dusseldorf auf die mundliche
Vertiandlung vom 13. November 2001 durch den Vorsitzenden Richter am Ober-

landesgericht B und die Richter am Oberlandesgericht Dr. SeN und

far Recht erkannt:

Die Berufung der Klagerin gegen das Urteil der 4. Kammer fir Handelssa-

chen des Landgerichts Dusseldorf vom 9. Mai 2001 wird zurtickgewiesen.
Die Kosten dés Berufungsverfahrens tragt die Klagerin.

Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaber d_erDomain ,,duisburg-info.de‘;. Im Text der Startseite fin-
det sich ein Hinweis darauf, dass es sich nicht um die offizielle Seite derStadt

- Duisburg handelt, zu der aber eine Verbindung hergestellt werden kann. Die Be-
klagte, die Stadtplane vertreibt, bietet im Internet Informationen tiber Duisburg an,

~ 2.B. Hotels, Restaurants, Kulturprogramme und Veranstaltungen.

Die Klagerin, die lnhéberin der Domains ,duisburg.de” und ,duisburg-
" information.de® ist, sieht dies als Verletzung ihres Namens an und hat beantragt,
1.

- die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines fur jeden Fall der Zuwi-
derhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,00 DM, er-
satzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshatft bis zu

sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren, zu unterlassen,
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die Bézeichnung ,duisburg-info* als Bestandteil einer Internet-Adresse zu

verwenden, insbesondere in Form der Domain ,duisburg-info.de®,;

2.

~ die Beklagten zu verurteilen, Zug um Zug gegen Erstattung der Registrie-
- rungskosten die Domain _duisburg-info.de” auf sie, die Klagerin. zu Uber-

tragen und in die Umschreibung gegeniiber der DENIC eG einzuwilligen.
Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sie hat gemeint, eine Verwechslungsgefahr mit der Internet-Adresse der Klagerin

bestehe nicht.
Dem ist das Landgericht gefolgt und hat die Klage abgewiesen.

Dagegen wendet sich die Klagerin unter Erganzung und Vertiefung ihres erstin-
~ stanzlichen Vortrages. Sie verweist insbesondere auf die geplante Ausweitung der
elektronischen Verwaltungstitigkeit sowie eine durch die geplante Top-Level-

Domain ,info* hervorgerufene Verwechélungsgefahr und beantragt daher,
unter Abanderung des angefochtenen Urteils
1.

die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines fur jeden Fall der Zuwi-
derhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,00 DM, er-
" satzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten oder Ordnungshaft bis zu

sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren, zu unterlassen,

die Internet-Domain ,duisburg-info.de” zu verwenden;
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2.

die Beklagte zu verurteilen, Zug um Zug gegen Erstattung der Registrie-
rungskosten die Domain ,duisburg-info.de” auf sie, die Klagerin, zu Uber-

tragen und in die Umschreibung gegenuber der DENIC eG einzuwilligen.
Die Beklagte beantragt,
die Berufung zurickzuweisen.

Sie verteidigt das angefochtene Urteil unter Bezugnahme auf ihr erstinstanzliches

Vorbringen.

Wégen der weitéren Einzelheiten des Sach- und Steitstandes wird auf die zu den

Akten gereichten Schriftsdtze der Parteien verwiesen.

Entscheidungsgriinde.:
- Die Berufung ist zulassig, aber unbegrﬂndet.

Zutreffend und mit zutreffender Begriindung (§ 543 Abs. 1 ZPO) hat das Landge-

richt die Klage abgewiesen.

Dabei hat sich das Landgericht mit Recht an dem Grundsatz oriehtiert, dass die

Klagerin im Internet kein Monopol in Anspruch nehmen kann, das sie aufterhalb.
des Internets nicht hat. Dieser Grundsatz muss an den Gegebenheiten des Inter-
nets ausgerichtét werden, insbesondere de‘m berechtigtéq Interesse der Beklag-

ten an einer kurzen, ,griffigen“ Domain.

Die Eintragung der Domain ist keine ,Namensleugnung" im Sinne des § 12 S. 1,
1. Alt. BGB. Selbst wenn die Beklagte die Domain unter Missachtung der Na-
meﬁsrechte der Klagerin hatten registrieren lassen, leugnen sie damit nicht das
R_echt der Klagerin, unter der Bezeichnung ,Duisburg* bzw. ,Stadt Duisburg* auf-
zutreten (vgl. Viefhues NJW 2000, 3239). Dementsprechend hat der Bundesge-
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richtshof Streitigkeiten tiber eine - angeblich unzulassige - Verwendung von Na-
men 6ffentlicher Kérperschaften nur unter dem Gesichtspunkt der ,Namens-
anmafung” (§ 12 S. 1, 2. Alt. BGB) beurteilt (vgl. BGH NJW 1993, 918 unter

II.LA.2.a) - Universitatsemblem).

Insbesondere hat das Landgericht ziqtreffend entschieden, dass‘der‘KIéger_in auch
nicht ein Anspruch wegen unbefugter Namensanmafiung (§12S.1,2.Alt,, S. 2
BGB) zusteht. Ihm ist dahin zuzustimmen, dass schutzwirdige Interessen der
Klagerin nicht verletzt sind, weil eine Zuordnungsverwirrung weder in engem Sin-
ne noch in weiterem Sinne (vgl. BGH NJW 1993, 918 unter II.LA.2.a) - Universi-
tatsemblem: Palandt/Heinrichs, BGB, 60: Aufl., § 12 Rdn. 20, 22; vgl. auch Fezer,
Markenrecht, 3. Aufl., § 15 MarkenG Rdn. 53 ff.) zu befirchten ist und eine Ver-

| wechslungefahrv(vgl. Palandt/Heinrichs, a.a.0., Rdn. 24, 30) nicht besteht.

Dabei kann offenbleiben, ob bei der Beurteilung dieser Fragen allein auf den Do-
main-Namen oder auch auf den Inhalt der unter der Dorhain gespeicherten Infor-
mationen abzustellen ist. Von Letzterem geht ersichtlich BGH NJW 2001, 3262
unter 11.2. und 5. - mitwohnzentrale.de zur Frage der Irrefiihrungsgefahr bei gene-
rischen Domains aus, weshalb es der Berufung im Hinblick auf den klarstellénden
Hinweis auf der Startseite nichts nitzt, wenvn éie sich abschlieRend auch noch auf
§ 3 UWG stiitzt. Auch bei der Interessenabwagung ware zu bericksichtigen, dass
ein etwaiger Irrtum des Verkehrs tber die Inhaberschaft an einer Domain sofort
durch die Angaben auf der Website (siehe die Pflichtangaben nach der Richtlinie
Uber den elektronischen Geéchéftsvérkehr und dem Teledienstleistungégesetz
sowie dem Mediendienste—Staatsvevrtrag) beseitigt wird, und dass wegen der Nei-
gung zu kurzen schlagkraftigen Domains diese einen Bezug zum Inhaber von
vornherein nur vage vermitteln kénnen, diese Aufgabe vielmehr der Website zu-

fallt.

Selbst wenn man nur auf den Domain-Namen abstellt, geht der Verkehr nicht da-
von aus, dass samtliche einen Stadtenamen enthaltendeDomains von dieser

Stadt oder mit deren Zustimmung gehalten werden.
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’

. 'Elne solche Annahme mag bei’ Domalns die: ausschlleﬁllch aus der ‘Bezeichnung
- der Stadt oder m|t dem Zusatz Gememde oder Stadt geblldet sind, nahe liegen.
) Bei anderen Zusatzen kommt es aber ‘wie bei der Pr(.lfung der Verwechslungs-

-'gefahr nach §§ 14, 15 MarkenG - darauf an, W|e der Verkehr dle Gesamtbezemh-
‘nung versteht (vgl. Palandt/ Helnrlchs, a.a.0., Rdn. 24). :

Der angeéprbche'ne Verkehr wei8, dass auch Dritte, die einen bestimmten Bezug

zu dem betreffenden Gebiet haben, ein berechtigtes Interesse haben, diesen Be-
Zug nﬂach aufen zum Ausdruck zu bringen. Es ist daher seit jeher leich gewesen,
- Werktitel (insbesondere Zeitungen und Bucher), Geéchéﬂslokale (Etablisse-
.mef?tbez'eichnunge.n)v und Unternehmen nach einem bestimmten Gebiet, mit dem
sie sich beschaftigen oder mit dém sie sich aus anderen Grunden verbunden
fahlen, sowie einem mehr oder minder aussagekréftigen Zusatz zu benennen.
Dies'ist nie als Verletzung des Namens des betreffenden Gebiets - auch wenn
dieses korperschaftllch organisiert sein sollte - angesehen worden . Vielmehr wird
der Name des Gebiets dann, wie das Landgericht zutreffend ausgefuhrt hat, nicht
,namensmagig* (als Identifikation mit der betreffenden Kérperschaft), sondern
bloB als Hinweis auf ein geographisch abgegrenztes G‘evbiet angesehen (als Her-
| kunftsangabe oder Angabe, auf welches Gebiet sich die Dienstleistung bezieht).
Ein Mohopol“ in dem Sinne, dass nur mit ihrer Zustimmung Dritte die Gebietsbe-
.'zelchnung nutzen dirfen, haben Gebletskorperschaﬁen nie besessen. Vielmehr
gehen z.B. die §§ 126 ff. MarkenG davon aus, dass jedes Unternehmen - in zu-

treffender Wesise - auf die Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen hinweisen .

'und dabei den Namen der Orte u.a. nennen darf.

- Aus welchen Grinden dieé den Unternehmen im Internet verwehrt sein soll, ist
nicht ersichtlich. Allein die Tatsache, dass das Angebot der Beklagten kommerziell
aUSQenchtet ist, andert daran nichts. Zwar ist zu berucksuchtlgen dass herkommli-
che Werktitel, Geschaftslokale (Etabllssementbezelchnungen) und Unterneh-
mensbezelchnungen mit einem Bezug auf den Namen eines geographlschen Ge-’
biets mltunter in Verbindung zu weiteren die Herkunft kennzelchnenden Angaben
stehen. Das begrundet aber noch die Verkehrsvorstellung, eine Internetadresse
ohne eine solche weitere kennzeichnende Angabe sei der Korperschatt zuzuord-

nen, in der sich das geographische Gebiet organisiert hat. Der Verkehr rechnet
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_braucht W|rd NIChtjede Domain stellt emen marken-, unternehm
- oder namensmagigen Gebrauch dar vielmehr werden Domai

| we|8 frei vom Anmelder gewéhlt. Auch wird eine derartlg

‘'sehen (zum entsprechenden Problem bei Unternehmensk
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B fVleImehr damit, dass Internetadressen kurzgehaltenslnd und dort auf, weitere die
. ' Herkunft kennzelchnende Angaben aus GrUnden der Pragnanz und Einpragsam-
- keit vemchtet W|rd Aus dem Umstand dass der Stadtename Tell der Domain

‘ W|rd Iasst sich noch mcht schlleBen dass der Stadtenamen namen

smaBig ge-
enskennzeichen-
ns - wie der Verkehr
e Bezugnahme nicht,
wie die Klagenn meint, als _Ausbeutung des Rufs" der Gebletskorperschaﬁ ange-
ennzeichen s. Viefhues

NJW 2000, 3239, 3240), ganz abgesehen von der Frage, ob eine offentlich-

rechtliche Kérperschaft iberhaupt ein transferables Image besitzt.

Dem Verkehr ist bekannt, dass Gebietskérperschaften fir ihren Internet-Auftritt -
soweit dies moglich ist - als Domain ihren Namen, gegebenénfalls erganzt um Zu-
satze wie Gemeinde, Stadt 0.4. nﬁtzen. Dies gilt auch dann, wenn die Gebietskor-
perschaft bereits die Méglichkeiteh eines ,elektronischen Verwaltungsverfahrens”
bietet. Sucht der Internet-Benutzer die ,offizielle* Website der Gebietskorper-
schaft, wird er zunachst dort suchen. Davon ist auch die Klagerin ausgegangen,
da sie die Do‘main ,duisburg.de” nutzt. Von daher geht der Verkehr nicht ohne
Weiteres davon aus, dass ande‘re Domains von der betreffenden Gebietskdrper-

schaft (oder mit deren Zustimmung) gehalten werden. Die Domain ,info-duisburg*

kann ohne Weiteres als ,Informationen Uber Duisburg” gelesen werden. Etwaige

Pers"onen, die dies als ,Informationen der Stadt Duisburg” verstehen, werden

durch einen Blick auf die Website sofort aufgeklart.

Auch die Klagerin stellt nicht in Abrede, dass die Beklagten unter ihrer Domain -

Informationen und Dienstleistungen - wenn auch teilweise ,nur* kommerzieller

Natur - in Bezug auf das Gebiet der Kldgerin anbietet.

Soweit die Klagerin darauf abhe‘bt, die Domain i'n der Hand der Beklagten behin-
dere die Einflhrung eines elektronischen VenNaItungsverfahrens (kauderwelschf
,,E-Governmeht“‘), trifft dies nicht zu. Auch wenn die Kléagerin aus diesem Grunde
mehrere Second-LeveI-Domains bendtigen sollte oder dies zumindestens zweck-
maRig ware, benétigte sie dazu die streitige Domain nicht. Fur Informationszwe-

cke kann sie ,duisburg-information.de* nutzen. Fir allgemeine Zwecke kann sie

anf diichinirAn Aa” ziiriiabnrAifan Efir alalitranicrha \/araralti inAevarfahran ict aina
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mit ,info* gebildete Domain nicht sehr'aussagekréftig und damit wenig geeignet.
Selbst wenn dem Verkehr die Maglichkeit eines ,elektronischen Verwaltungsver-
fahrens* bekannt ist - oder dies als zukiinfitige Entwicklung bereits jetzt unter dem
Gesichtspunkt eines naheliegenden ,Freihaltebedtrfnisses” zugunsten der Klége-
fin berticksichtigen wiirde -, wirde er die Klagerin nicht unter der streitigen Dof

main suchen.

Auch die Einfﬁhrung der Top-Level-Domain ,info" fahrt nicht zu einer Verwechs-
lungsgefahr. Jeder Internet-Benutzer kennt den Unterschied zwischen einer Top-
'Level-Domain und einer Se;:ohd-LeveI-Domain. Hinzu kommt, dass wegen der
technischen Eigenheiten des Internets die Nutzer besonders auf Unterschiede in

- den Domains achten, weil bei einer Fehleingabe die gesuchte Website nicht ge-

funden wird.

Der Antrag zu 2. begegnet bereits Bestimmtheitsbedenken, § 253 Abs. 2 Nr. 2
ZPO. Im Hinblick auf §§ 894 Abs. 1 S. 2, 726 Abs. 2 ZPO mUss auch die von der
Klagerin Zug-um-Zug zu erbringende Gegenleistung bestimmt sein (vgl. OLG
Dusseldorf NJW-RR 1998, 1549). Die Hbhe der zu erstattenden Registrierungs- .
kosten wird nicht angegeben, ganz abgesehen davon, dass nicht ganz klar ist,
welche Registriefungskosten die Klégerin erstatten wiil, die Kosten der Erstregist-
rierung der Domain oder die der ,Umschreibung” bei der DENIC. Sollte die Klage-
~rin nicht in der Lage sein, die Hohe der Kosten mitzuteilen, kann sie nur auf Fest-
stellung der Pflicht der Beklagten zur Ubertragung Zug um Zug gegen Erstattung

der naher zu benennden Kosten klagen.

Eine - wie auch immer geartetete - Klage wére im tbrigen bereits aus den oben
genannten Griinden unbegriindet. Auf die Frage, ob im Falle einer Namensverlet-
zung die Beklagte auch die zu einer Ubertragung auf die Klagerin notwendigen
Handlungen schuldet (gegen einen derartigen Anspruch. Viefhues NJW 2000,
3239, 3242; so jetzt auch BGH Urteil vom 22.11.2001 - | ZR 137/99 - shell.de),

"kommt es daher nicht an.

Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 97 Abs. 1, 708 Nr. 10, 713 ZPO.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

! , ' ' o
Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik un9dvlnformationsrecht - http://www.jurpc.de

Die Beschwer der Klagerin tbersteigt 60.000,00 DM nicht. Griinde fur die Zulas-
sung der Revision sind nicht ersichtlich, § 546 Abs. 1 S. 2 ZPO. Die WUrdlgung

der Verkehrsvorstellungen im Hinblick auf eine bestimmte Domain.ist eine Ein-

zelfallentscheidung.

Berufungsstreitwert: 20.000,00 DM

B . om0 Wl
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